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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Ortsteil Sötern der Gemeinde Nohfelden 
ist die Errichtung eines Solarparks geplant.

Der geplante Solarpark ist ca. 8,0 ha groß. 
Das Plangebiet befindet sich südöstlich des 
Tannen- und Weiherhofes sowie nordwest-
lich des Bosenberges, auf einer zur Dam-
wildzucht landwirtschaftlich genutzten Flä-
che. Das Plangebiet soll auch nach Realisie-
rung des Solarparks weiterhin zur Damwild-
zucht genutzt werden.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt den Großteil des Geltungs-
bereiches als Fläche für die Landwirtschaft 
sowie einen kleinen Teilbereich als Fläche 
für Wald dar. Der vorliegende Bebauungs-
plan widerspricht somit dem Entwicklungs-
gebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Be-
bauungspläne aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln sind. Der geplante 
Solarpark ist somit nicht realisierbar. Aus 
diesem Grund wird für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans der Flächennutzungs-
plan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 
BauGB teilgeändert.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche 
von insgesamt ca. 8,0 ha. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Nohfelden 
hat den Beschluss gefasst, den rechtswirk-
samen Flächennutzungsplan parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar-
park Wildgatter Sötern“ teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Dar-
stellung einer Sonderbaufläche für 
Photovoltaik, um die Errichtung einer Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage planerisch 
vorzubereiten.

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunigte 
und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Auch dem Klimaschutzgesetz wird damit 
Rechnung getragen.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung.

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes wurde die Kernplan 
GmbH, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation, Kirchenstraße 12, 66557 
Illingen, beauftragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Dr. Stephan Maas Planungsbüro, Otto-
Hahn-Hügel 49, 66740 Saarlouis beauf-
tragt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich südöst-
lich des Tannen- und Weiherhofes sowie 
nordwestlich des Bosenberges, auf einer zur 
Damwildzucht landwirtschaftlich genutzten 
Fläche.

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplanes wird wie folgt be-
grenzt:

•	 im Nordwesten, Norden, Nordosten und 
Süden durch Waldflächen,

•	 im Südosten und Südwesten durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist im Nordwesten, Norden, 
Nordosten und Süden von Waldflächen um-
geben. Im Südosten und Südwesten gren-
zen landwirtschaftlich genutzten Flächen an 
das Plangebiet an. Das Plangebiet stellt sich 
aktuell als landwirtschaftlich genutzte Flä-
che (Damwildzucht) dar.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-

gen. Hierfür sollen die Ausschreibungen für 
Freiflächensolaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteiligten 
Gebieten geöffnet werden.

Bei der Standortsuche konzentrierte sich 
der Entwickler auf Flächen, auf denen ein 
großflächiges, zusammenhängendes Plan-
gebiet geschaffen werden kann.

Im Saarland dürfen bei Zuschlagsverfahren 
für Solaranlagen von der Bundesnetzagen-
tur gemäß § 37c Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes auch Gebote für Freiflä-
chenanlagen auf Flächen nach § 37 Absatz 
1 Nummer 3 Buchstaben h und i des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes nach Maßgabe 
von Absatz 2 im jeweiligen Umfang ihres 
Gebots bezuschlagt werden, die in der Po-
tenzialkarte „Freiflächenpotenzial für Solar-
anlagen auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen in benachteiligten Gebieten im 
Saarland“ ausgewiesen sind.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage des Plangebietes; ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Das als Sonderbaufläche darzustellende 
Plangebiet besteht größtenteils aus Flä-
chen, die gem. der v.g. Verordnung als be-
nachteiligte Agrarflächen festgelegt wur-
den. Der Standort wurde somit bereits hin-
sichtlich seiner grundsätzlichen Eignung zur 
Errichtung eines Solarparks vorgeprüft.

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit, der Er-
schließung zur Installation und für War-
tungszwecke sowie der gewünschten Dop-
pelnutzung (Photovoltaik- und Wildgehege-
nutzung) mit spezifischen Anforderungen 
an Andienung sowie der bauplanungsrecht-
lich zulässigen Nutzung nicht. 

Die Verfügbarkeit gab letztlich den Aus-
schlag für den Standort und die Bereitstel-
lung der Fläche ist letztlich entscheidend, 
da zwar potenziell besser geeignete, jedoch 
nicht verfügbare Flächen keine Verwirkli-
chung der im öffentlichen Interesse liegen-
den PV-Anlage ermöglichen würden.

Auf dem Standort selbst wurden mehrere 
Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung und der Wildgehe-
genutzung ist die im Bebauungsplan darge-

stellte Alternative allerdings die einzige, 
welche alle erforderlichen funktionalen An-
forderungen erfüllt. Gleichzeitig bedingt die 
bereits bestehende Erschließung des Gebie-
tes über den angrenzenden Feldwirtschafts-
weg eine Minimierung der ökologischen 
Beeinträchtigungen und damit eine größt-
mögliche Umweltverträglichkeit. 

Aufgrund des überragenden öffentlichen In-
teresses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 
§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-
tenziell besser geeigneter, jedoch eigen-
tumsrechtlich oder technisch nicht realisier-
barer Standorte; insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass es sich um eine Fläche nach 
der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen – VOEPV 
handelt.

Fazit

Für die ausgewählte Fläche sprechen fol-
gende Argumente:

•	 in der Potenzialkarte „Freiflächenpoten-
zial für Solaranlagen auf landwirtschaft-
lich genutzten Flächen in benachteilig-

ten Gebieten im Saarland“ ausgewie-
sen

•	 Mindestgröße erfüllt

•	 Fläche ist verfügbar

•	 EEG-vergütungsfähiger Standort

•	 keine naturschutz- bzw. wasserhaus-
haltsrechtlichen Restriktionen

•	 wirtschaftlich realisierbar

•	 weiterhin Wildgehegenutzung möglich 

•	 keine sichtwirksame Exposition zur 
nächst gelegenen Wohnbebauung 
(Weiherhof über 280 m entfernt)

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich um eine 
ausgewogene Lösung. Weitere Planungsal-
ternativen stehen aufgrund fehlender Flä-
chenverfügbarkeiten und der angestrebten 
Doppelnutzung nicht zur Auswahl. 

Umweltbericht

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Der 
Umweltbericht ist gesonderter Bestandteil 
der Begründung.

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

Weiherhof

A 62

Tannenhof
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Orthophoto mit Lage des Plangebietes (weiße Balkenlinie), Freiflächenpotenzial für Solaranlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in benachteiligten Gebieten 
(blaue Flächen); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Nohfelden, Ortsteil Sötern

Vorranggebiete •	 nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 keine Restriktionen für das Plangebiet

•	 das Planvorhaben steht nicht im Widerspruch zu Festlegungen des LEP-Teilabschnitt 
Umwelt

Landschaftsprogramm Das LAPRO stellt den Planungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche mit folgenden 
Funktionszuweisungen und Entwicklungszielen dar:

•	 Berücksichtigung seltener Bodentypen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 Das nächst gelegene flächige FFH-Gebiet 6408-302 „Söterbachtal“ befindet sich in 
840 m nordöstlicher Entfernung und damit außerhalb jeglicher Einflussbereiche für 
die dort gemeldeten Lebensräume und Populationen.  

•	 Von einer Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 
6408-302 „Söterbachtal“ kann daher ausgegangen werden. Die Notwendigkeit 
einer näheren Betrachtung n. Art. 6 FFH-RL und §§ 34ff. BNatSchG (auch im Rang 
einer Vorprüfung) wird nicht gesehen.  

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate

•	 Südwestlich grenzt das Landschaftsschutzgebiet (LSG-L 02.02.03) „Landschafts-
schutzgebiet im Landkreis St. Wendel - in der Gemeinde Nohfelden“ an das Plange-
biet an. 

Naturpark •	 Geltungsbereich liegt komplett im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskrite-
rium, da keine besondere Bedeutung für Erholung und Landschaftsbild

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 Ebenso wenig liegt das Vorhabengebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.

Informelle Fachplanungen •	 Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG kommen innerhalb des Geltungsbereichs 
nicht vor.

•	 Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine FFH-Lebensraumtypen. Die an-
grenzenden Flächen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

•	 Der allgemeine Artenschutz gemäß § 39 BNatSchG gilt für alle wild lebenden Tiere 
und Pflanzen. So ist es unter anderem verboten, wild lebende Pflanzen- und Tierarten 
ohne vernünftigen Grund ihrem Standort zu entnehmen, sie zu schädigen, zu fangen, 
zu töten oder ihre Lebensstätten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören. 

•	 Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände, Röhrichte und ständig 
wasserführende Gräben betroffen sind, kommen die Verbotstatbestände gemäß § 39 
Absatz 5 BNatSchG nicht zum Tragen.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte
Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellun-
gen aufgeführt, die gegenüber dem der-
zeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
grundlegend geändert worden sind.

Fläche für die Landwirtschaft

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Bisher stellt der rechtswirksame Flächen-
nutzungsplan eine ca. 7,8 ha große Teilflä-
che des Geltungsbereiches der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes als „Fläche für 
die Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a 
BauGB dar.

Fläche für Wald

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB

Eine ca. 0,2 ha große Teilfläche des Gel-
tungsbereiches ist im rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan als „Fläche für Wald“ 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB dargestellt.

Sonderbaufläche „Photovoltaik“

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird der gesamte Geltungsbereich  
der Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes als Sonderbaufläche „Photovoltaik“ 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB dargestellt. 

Damit wird die Errichtung der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planerisch vorbereitet. 
Die Konkretisierung der Photovoltaiknutzung 
erfolgt im Bebauungsplan.

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung), ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Konsequenzen für die  
Flächenbilanz innerhalb des  
geänderten Teilbereiches

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 7,8 ha -

Fläche für Wald ca. 0,2 ha

Sonderbaufläche „Photovoltaik“ - ca. 8,0 ha
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplans 
eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Die geplante Darstellung einer Sonderbau-
fläche im Bereich der Teiländerung hat kei-
ne negativen Auswirkungen auf die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit 
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.

Sicherheitsrisiken sind nicht bekannt. Si-
cherheitsrelevante Aspekte werden bei der 
Planung ausreichend beachtet. 

Eine kritische Immissionssituation gem. den 
„Hinweisen zur Messung, Beurteilung und 
Minderung von Lichtimmissionen“ der 
Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Immis-
sionsschutz besteht, wenn der Immissionsort 
weniger als 100 m in westlicher oder östli-
cher Lage entfernt ist. 

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um ein ca. 280 m entferntes Gebäude 
(Weiherhof) nordwestlich des geplanten 
Solarparks. Aufgrund der großen Entfer-
nung liegt dieses unter Berücksichtigung 
der von einem Solarpark ausgehenden 
Wirkfaktoren außerhalb des relevanten Ein-
wirkungsbereiches. Alle anderen Wohnnut-
zungen liegen in deutlich größeren Entfer-
nungen. 

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind nach diesen Kriterien 
somit nicht zu erwarten.

Grundsätzlich sind Solarparks emissionsarm 
und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenanla-
gen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko aus, 
da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des Brand-
schutzes sind entsprechende Schutzkonzep-
te zu entwickeln. Davon unabhängig sind 
aufgrund der großen Entfernung zu den 
nächsten Siedlungen bei Bränden keine 
Auswirkungen auf den Menschen zu erwar-
ten.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen zu 
erwarten. Im Gegenteil wird durch den Be-
trieb des Solarparks elektrische Energie oh-
ne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Photovoltaik-
Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Bei dem von der geplanten FNP-Teilände-
rung betroffenen Gebiet handelt es sich um 
landwirtschaftliche Nutzflächen, die nicht 
für Erholungszwecke zur Verfügung stehen. 
Aufgrund der strukturellen Ausprägung als 
landwirtschaftlich genutztes Offenland oh-
ne besondere Erlebnisqualität und spezielle 
Erholungseinrichtungen inkl. offizielle Wan-
derwege hat auch der das Plangebiet um-
gebende Landschaftsraum für die Erho-
lungsnutzung nur eine geringe Bedeutung, 
so dass diesbezüglich nicht mit dem Plan-
vorhaben entgegenstehenden Konflikten zu 
rechnen ist.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung so-
wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträchti-
gungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Es besteht am geplanten Anla-
gen-Standort insgesamt ein geringes Kon-
fliktpotenzial gegenüber Landschaftsbild-
beeinträchtigungen.

Auswirkungen der Teiländerung, Abwägung
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Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

„Von der Maßnahme sind keine Schutzge-
biete, geschützte Biotope bzw. FFH-Lebens-
raumtypen betroffen. 

Es werden Flächen beansprucht, die unter 
ökologischen Gesichtspunkten eher gering-
wertig einzuordnen sind. Seltene oder ge-
schützte Arten und Lebensräume sind nicht 
betroffen. Artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestände können mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Von allen be-
troffenen Biotoptypen bleiben in der Umge-
bung des Eingriffsraumes ausreichend Aus-
weichflächen für die Fauna vorhanden. 

Ein Vorkommen von seltenen und gefährde-
ten Tierarten im Eingriffsraum kann mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Verbotstatbestände bezüglich § 44 
BNatSchG treten nicht auf. 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ergibt 
eine Kompensation von 34.606 Ökologi-
schen Werteinheiten, so dass keine weite-
ren Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen er-
forderlich sind.“

(Quelle: Umweltbericht zum Solarpark Wildgatter Sö-
tern - Bebauungsplan und Teiländerung des Flächen-
nutzungsplans in der Gemeinde Nohfelden, Ortsteil 
Sötern; Büro Dr. Maas Gbr, Otto-Hügel 49, 66740 
Saarlouis; Stand: 25.03.2024)

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
durch entsprechende Festsetzungen auf Be-
bauungsplanebene kompensierbar. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Erheb-
liche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Betrachtungsrelevant sind jedoch die Aus-
wirkungen auf den Boden. Die baubeding-
ten Bodenbeeinträchtigungen sind weitge-
hend mit den Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung vergleichbar und lie-
gen daher nicht im erheblichen Bereich. Da 
sich das Plangebiet nicht in Steillage befin-

det, ist nach derzeitiger Sicht nicht von 
einer besonders zu berücksichtigenden Ero-
sionsempfindlichkeit während der Bau-
arbeiten auszugehen. 

Die wesentliche Wirkung von Vorhaben auf 
den Boden gehen von Überbauung und Ver-
siegelung aus, was einen dauerhaften Ver-
lust des bestehenden Oberbodens mit allen 
Regelungs-, Lebensraum- und Produkti-
ons-/Nutzungsfunktionen nach sich zieht.

Hinweise auf seltene Böden oder Böden mit 
hoher Archivfunktion liegen nicht vor, so 
dass diesbezüglich kein Konfliktpotenzial 
erkennbar ist. Ähnliches gilt aufgrund des 
maximal mittleren Bodenfunktionswertes 
bezüglich der landwirtschaftlichen Nut-
zungsfunktion.

Im Zuge des geplanten Vorhabens kommt 
es - auf die Gesamtfläche bezogen - fak-
tisch nur zu einer geringfügigen Versiege-
lung des Bodens. Die Versiegelungen be-
schränken sich auf die Verankerungen für 
die Modulhalterungen (Fundamente oder 
Rammpfosten) sowie ggf. den Bau von Be-
triebsgebäuden (z.B. Trafogebäude, Spei-
cher und Zentralwechselrichter) und 
Erschließungsanlagen (z.B. Wege, Bedarfs-
parkplätze,...), d.h. treten lediglich punktu-
ell auf. Auf dem weitaus größten Teil des 
Plangebietes bleiben sämtliche Bodenfunk-
tionen erhalten. Aufgrund der Vielzahl an 
vorhandenen Feldwirtschaftswegen sowohl 
innerhalb des Plangebietes als auch im di-
rekten Umfeld sind keine zusätzlichen ex-
ternen Erschließungsmaßnahmen notwen-
dig. Im Allgemeinen wird das Schutzgut Bo-
den bei PV-Freiflächenanlagen nur gering-
fügig beeinträchtigt. 

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Dem Gebiet kommt lediglich eine allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwasser 
über die schräg stehenden Module abläuft 
und vor Ort vollständig und ungehindert im 
Boden versickert, der Boden weitgehend 
unverändert erhalten bleibt und daher des-

sen Versickerungsfähigkeit nicht verändert 
wird, wird die Grundwasserneubildungsrate 
trotz punktueller Versiegelungen und der 
Überdeckung mit Modulen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich bleiben. Eine Re-
duzierung der Grundwasserneubildung und 
damit eine quantitative Veränderung des 
Grundwassers sind demzufolge nicht zu er-
warten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, 
die eine Grundwasserabsenkung verursach-
ten könnten, oder zu Gründungen in einem 
Bereich mit hoch anstehendem Grundwas-
ser wird es nicht kommen. Dadurch verur-
sachte Beeinträchtigungen sind daher 
ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Belan-
ge des Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser ist insgesamt nicht zu rech-
nen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Die Gemeinde reduziert mit der vorliegen-
den Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes die Fläche für die Landwirtschaft im Ge-
meindegebiet um ca. 7,8 ha zugunsten 
einer Sonderbaufläche. 

Die von der Planung betroffenen Eigentü-
mer stellen ihre Flächen einvernehmlich und 
im eigenen Interesse für die Errichtung 
eines Solarparks zur Verfügung. Solarparks 
leisten einen Beitrag zur Erreichung der 
Energiewende im Sinne einer dezentralen 
Produktion erneuerbarer Energien und 
dient somit dem Allgemeinwohl. Die Land-
wirte sind durch den temporären Wegfall 
von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht in 
ihrer Existenz gefährdet. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen (Beweidung) ist trotz der Umsetzung 
des Planvorhabens möglich. Das Plangebiet 
soll nach Realisierung des Solarparks wei-
terhin zur Damwildzucht genutzt werden.

Darüber hinaus wurde eine Rückbauver-
pflichtung und Folgenutzung „Landwirt-
schaft“ per Festsetzung in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Somit ist gewährleis-
tet, dass die überplanten Flächen nach Be-
endigung der photovoltaischen Nutzung 
wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen können.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
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erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Dies ist nur unter der Zuhilfenahme 
landwirtschaftlicher Flächen möglich.

Das als Sonderbaufläche darzustellende 
Plangebiet besteht größtenteils aus Flä-
chen, die gem. der v.g. Verordnung als be-
nachteiligte Agrarflächen festgelegt wur-
den.

Durch die vorliegende Planung wird die im 
Flächennutzungsplan dargestellte Fläche 
für Wald im Gemeindegebiet um ca. 0,2  ha 
reduziert. Gem. den frei verfügbaren 
Geofachdaten und Luftbildern handelt es 
sich hierbei um keine „offizielle“ Waldflä-
che. Auch seitens der Forstbehörde wird die 
Fläche nicht als Wald eingestuft.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Errich-
tung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzflächen vertretbar.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die in 
der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage ge-
wonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung der Fläche ist über einen 
Feldwirtschaftsweg gesichert, der von Nor-
den kommend an die Fläche heranführt.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 

durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage können 
durch die Überbauung mit PV-Modulen lo-
kalklimatische Veränderungen auftreten, da 
zum einen tagsüber unter den Modulreihen 
durch die Überdeckungs- und Beschat-
tungseffekte niedrigere Temperaturen auf-
treten und zum anderen in den Nachtstun-
den infolge der Verhinderung der Abstrah-
lung durch die überdeckenden Modulti-
schen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffenen 
Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung 
sowie dem Klimaschutzgesetz des 
Saarlandes.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutzge-
biete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 

Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in der vorliegenden Teiländerung des 
Flächennutzungsplans eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes

Folgende Argumente sprechen für die Ver-
wirklichung der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes:

•	 Schaffung der planungsrechtlichen 
Grundlage zum Ausbau regenerativer 
Energiegewinnung 

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich
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•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings sollen die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich (Damwild-
zucht) genutzt werden.

Aus Sicht der Gemeinde überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sprechen.

Fazit

Die Gemeinde hat die zu beachtenden Be-
lange in ihrer Gesamtheit gegeneinander 
und untereinander abgewägt. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, die Teiländerung umzusetzen.


